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6. Nachtragssatzung 
zur Satzung über das Anbringen von Straßennamen- und 

Hausnummernschildern in der Gemeinde Tarp 
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003 (GVOBI 
Schl.-H. S. 57) in der zurzeit gültigen Fassung, § 126 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) in der zurzeit gültigen Fassung sowie des § 47 Abs. 3 des Stra-
ßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25.11.2003 (GVOBI. 
2003 S. 631) in der zurzeit gültigen Fassung wird gemäß Beschluss der Gemeindevertretung 
Tarp vom 05.10.2017 folgende 6. Nachtragssatzung zur Satzung über das Anbringen von Stra-
ßennamen- und Hausnummernschildern in der Gemeinde Tarp erlassen: 
 
 

I. 
 
 

Das Straßenverzeichnis (Bestandsverzeichnis gemäß § 1) wird um folgende 
Straßen erweitert: 
 
Brombeerhof 
Zwetschgenhof 
Apfelhof 
Birnenhof 
Zum Wasserstern 
Bachnelkenweg 
Graf-Zeppelin-Straße 
 
 

II. 
 
 

Diese 6. Nachtragssatzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Tarp, den 10. Oktober 2017 
 
 
 
GEMEINDE T A R P 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Peter Hopfstock 
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6. Nachtragssatzung 
zur Satzung über die Straßenreinigung 

in der Gemeinde Tarp 
 
 

Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der zurzeit gültigen Fassung und des § 45 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25. November 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 631) in der zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung der Gemeinde-
vertretung Tarp vom 05.10.2017 folgende 6. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßen-
reinigung in der Gemeinde Tarp erlassen: 
 
 

I. 
 
 

Die Anlage 1 (Straßenverzeichnis gem. § 2 Abs. 1) wird um folgende Straßen erweitert: 
 
Brombeerhof 
Zwetschgenhof 
Apfelhof 
Birnenhof 
Zum Wasserstern 
Bachnelkenweg 
Graf-Zeppelin-Straße 
 
 
 

II. 
 
 

Diese 6. Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Tarp, den 10. Oktober 2017 
 
 
 
GEMEINDE T A R P 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Peter Hopfstock 
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Pressemitteilung  

 

Wie machen wir unsere Ämter Schafflund, Eggebek, Oeversee und den Gemeinden Handewitt und Har-

rislee und die sozialen Bereiche des Kreises zukunftsfähig? 

Bürgerinnen und Bürger sind am 08.11.2017 eingeladen, sich an der Regionalkonferenz Sozialplanung 

zu beteiligen. 

 

Am 08.11.2017 um 17 Uhr laden der Kreis Schleswig-Flensburg und die Ämter Schafflund, Egge-

bek, Oeversee und den Gemeinden Handewitt und Harrislee zur „4. Regionalkonferenz Sozialpla-

nung“ in die Grund- und Gemeinschaftsschule Schafflund, Meyner Straße 29, 24980 Schafflund 

ein. Ziel der Veranstaltung ist es, mit Bürgerinnen und Bürgern über die gemeinsame Gestaltung 

von zukunftsfähigen Ämtern und eines zukunftsfähigen Kreises ins Gespräch zu kommen.  

Gestaltung zukunftsfähiger Sozialstrukturen und Lebensräume geht uns alle an! 

Grundlage darf aber nicht nur eine subjektive Einschätzung sein, sondern konkrete Zahlen und 

Zusammenhänge.  

Der Kreis Schleswig-Flensburg hat im März 2016 seinen ersten Sozialbericht veröffentlicht. Im Be-

richt werden viele für die Zukunftsgestaltung wichtige Daten im Zusammenhang und übersichtlich 

präsentiert: Wie sieht es mit der Einkommensverteilung bei Männern und Frauen aus? Welche Art 

und welcher Umfang von staatlichen Hilfestellungen werden geleistet und in Anspruch genom-

men? Wie steht es um die medizinische Versorgung? Wie sieht es mit der Kindergesundheit aus? 

Dies sind nur einige Daten, die in diesem ersten Blick betrachtet werden konnten. 

Alle Interessierten aus diesen Amtsbereichen sind aufgerufen, sich an diesem Termin zu beteili-

gen und auf der Basis der Erkenntnisse aus dem „Sozialbericht 2015“ nach dessen Präsentation 

an einem von vier Workshops zu Themenschwerpunkten wie z.B. Bildung und Gesundheit, Armut 

ist weiblich?, Bündelung und Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen und Migration/ Flücht-

linge, teilzunehmen.  

In den Workshops sind besonders die Vorstellungen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger 

gefragt. Der Austausch und Dialog soll dazu dienen, die im Sozialbericht erhobenen Daten mit der 

„gefühlten Realität“ zu vereinen. Nach Möglichkeit sollen letztendlich konkrete Handlungsempfeh-

lungen für eine Weiterarbeit im Sinne der Ämter Schafflund, Eggebek, Oeversee und den Gemein-

den Handewitt und Harrislee formuliert werden.  

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt. Anmel-

dungen unter Tel.: 04621/48122812 oder E-Mail: nadine.thierbach@schleswig-flensburg.de 
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Information zum Brückentag am 30.10.2017 im Ärztlichen Bereitschaftsdienst Schleswig-Hol-
stein von der Notdienstabteilung der KVSH - Öffentlichkeitsarbeit - 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten darauf hinweisen, dass für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst folgender Tag als 
sogenannter "Brückentag" gilt:  
 
Brückentag am 30.10.2017 (Montag vor Reformationstag) im Ärztlichen Bereitschafts-
dienst (Rufnummer 116 117) von 08:00 bis 08:00 Uhr am Folgetag. 
Alle Allgemein- und Kinderärztlichen Anlaufpraxen sowie der HNO- und Augenärztli-
che Bereitschaftsdienst sind wie an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag geöffnet. 
 
 

 
 


